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Sachverhalt:

T. war als Reinigungsangestellte der Firma X. bei der SUVA gegen die Folgen von Unfällen versichert, als sie im Januar 2002 als Beifahrerin einen Auffahrunfall erlitt. Im Spital A. in dem sich die Versicherte am Unfalltag ambulant behandeln liess, wurde eine Kopfkontusion hochfrontal und eine HWS-Distorsion diagnostiziert; der Versicherten wurde ein weicher Halskragen (Halskrause) verordnet. Die SUVA anerkannte ihre Leistungspflicht für die Folgen dieses Ereignisses und erbrachte die gesetzlichen Leistungen, stellte diese aber im Dezember 2006 ein, da die über dieses Datum hinaus anhaltend geklagten Beschwerden nicht adäquat kausal durch das Unfallereignis verursacht seien.

Erwägungen:

T. macht geltend, die anhaltenden Beschwerden liessen sich insofern mindestens teilweise auf einen bildgebend nachgewiesenen Unfallschaden zurückführen, als etwa fünf Monate nach dem Unfallereignis, mittels MRI der Halswirbelsäule (HWS) eine sehr kleine Diskushernie auf dem Niveau C5/6 objektiviert wurde. Diese Hernie stellt jedoch überwiegend wahrscheinlich keine Unfallfolge dar. Es entspricht zudem einer medizinischen Erfahrungstatsache im Bereich des Unfallversicherungsrechts, dass praktisch alle Diskushernien bei Vorliegen degenerativer Bandscheibenveränderungen entstehen und ein Unfallereignis nur ausnahmsweise, unter besonderen Voraussetzungen, als eigentliche Ursache in Betracht fällt. Als weitgehend unfallbedingt kann eine Diskushernie betrachtet werden, wenn das Unfallereignis von besonderer Schwere und geeignet war, eine Schädigung der Bandscheibe herbeizuführen, und die Symptome der Diskushernie unverzüglich und mit sofortiger Arbeitsunfähigkeit auftreten (E. 4.1).

Die Frage, nach welcher Praxis (Schleudertrauma-Praxis oder Psycho-Praxis) die Adäquanz zu beurteilen ist, kann offen bleiben, da selbst die Prüfung der Adäquanz nach der Schleudertrauma-Praxis zu einer Verneinung der Adäquanz führt (E. 4.2).

Einfache Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug werden in der Regel als mittelschwerer Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen betrachtet, dies trifft auch auf den vorliegenden Sachverhalt zu. Die Adäquanz eines Kausalzusammenhanges wäre somit nur dann zu bejahen, wenn eines der relevanten Adäquanzkriterien in besonders ausgeprägter oder mehrere dieser Kriterien in gehäufter Weise erfüllt wären (E. 5.1).

Das objektiv zu beurteilende Kriterium der besonders dramatischen Begleitumstände oder besonderen Eindrücklichkeit des Unfalles kann bei der erlittenen Auffahrkollision nicht bejaht werden (5.2). T. erlitt beim Unfall auch keine Verletzungen besonderer Schwere oder Art (E. 5.3). Eine fortgesetzt belastende ärztliche Behandlung ist in den Akten nicht ersichtlich (E. 5.4). Für die Adäquanzfrage von Bedeutung können im Weiteren in der Zeit zwischen Unfall und dem Fallabschluss ohne wesentlichen Unterbruch bestehende erhebliche Beschwerden sein. Die Erheblichkeit beurteilt sich nach den glaubhaften Schmerzen und nach der Beeinträchtigung, welche die verunfallte Person durch die Beschwerden im Lebensalltag erfährt. Dieses Kriterium kann als erfüllt betrachtet werden (E. 5.5). 

Da es nicht Aufgabe der Rechtsprechung ist, zu kontroversen medizinischen Streitfragen Stellung zu nehmen, ist nur dann von einer Fehlbehandlung im Sinne des Adäquanzkriteriums auszugehen, wenn in der medizinischen Wissenschaft und Praxis ein gewisser Konsens über die Schädlichkeit einer Therapiemethode besteht. Die Abgabe eines weichen Halskragens ist nach der Meinung von einigen Ärzten wenig sinnvoll und wirke sich in den meisten Fällen negativ aus. Es herrscht jedoch in der medizinischen Wissenschaft und Praxis kein Konsens darüber, dass diese Methode nicht bloss allenfalls nutzlos, sondern gar schädlich wäre. Somit ist einzig aufgrund des Umstandes, dass der Beschwerdeführerin vom erstbehandelnden Spital ein weicher Halskragen verordnet wurde, das Kriterium noch nicht erfüllt (E. 5.7).

Das Kriterium des schwierigen Heilungsverlaufs und der erheblichen Komplikationen ist vorliegend zu verneinen (E. 5.7). 

Selbst wenn das Kriterium der erheblichen Arbeitsunfähigkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen bejaht werden könnte, wäre es jedenfalls nicht in ausgeprägter Weise gegeben ist (E. 5.8).

Da mithin keines der massgeblichen Kriterien besonders ausgeprägt vorliegt und selbst dann, wenn man zugunsten der Versicherten das Kriterium der erheblichen Arbeitsunfähigkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen als erfüllt erachten würde, die Kriterien nicht in gehäufter Weise gegeben sind, ist die Adäquanz eines Kausalzusammenhanges zwischen dem Unfallereignis vom Januar 2002 und den über Januar 2007 hinaus anhaltend geklagten Beschwerden zu verneinen (E. 5.9). 

